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REPUBLIK ÖSTERREICH 
BUNDESMINISTERIUM FÜR JUSTIZ 

Präs. 1879/68 

An den 

XI, C/esetzge bungsperiode / -

-Herrn Präsidenten des Nationalrates 

. -.- . 

zu Zl. 909/J~NR/1968 

Wien 

Die schriftliche Anfrage der Abgeordneten zum 
Nationalr~t Haas, Konir, Wodica und Genossen, Zahl 909/J-NR/ 
1968, betreffend die rechtzeitige Verständigung-von Gebiets­
kgrperschaften liber Schädigungen, die Gegenstand"strafge­

richtlicherUntersuchungen sind, die ich am 24.0ktober 1968 
erhalten habe, beehre ich mich wie folgt zu beantworten: 

Wortlaut der Anfraga: , 

~.Trifft es zu, daß dem Land Niederösterreich erst -

im Dezember 1967 die erwähnten "schädigenden Ereignisse" be­
kanritgegeben worden sind? 

2. Welche Maßnahmen beabsichtigen Sie, Herr Bundes-
ministe~, in bezug auf die Frage· zu ergreifen, ob es sich em­

pfiehlt, die staatsanwaltschaften anzuweisen, in Fällen von 
Schädigung einer Gebietskörperschaft dere~ zuständige Organe 
laufend liber ßen Stand der gericbtlichen Untersuchungen in 
Kenntnis zu se~zen? 

Antwort: 

Zu Punkt 1 der Anfrage: . 

. Ist es zweifelhaft, ob der durch eine strafbare Hand-
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lung Geschädigte vom anhängigen Strafverfahren Kenntnis 

hat, so ist er nach § 365 der Strafprozeßordnung vom Ver­
fahren zu verständigen, damit er von seinem Reöht, steh 
dem Strafverfahren als Privatbeteiligter anzuschließen, 
Gebrauch machen kannoDiese V~rständigung obliegt dem 
Staatsanwalt nur dann~ wenn dieser die Anzeige zurücklegt· 

oder die gerichtliche Verfolgung, .sei es sofort~ sei es 
nach Vornahme von Vorerhebungen, ablehnt (§ 47 StPO)o In 
allen anderen Fällen, so auch in dem der Anfrage zugrunde 
liegenden Strafverfahren, obliegt die in der Strafprozeß­
ordnung vorgesehene Verständigung des Geschädigten dem zu­
ständigen Richter. Nach der Bundesverfassung steht es mir 
nicht zu, zu richterlichen Amtshandlungen pe~sönlic6 Stellung 
zu nihmeno Zu Punkt I der Anfrage verweise ich daher au~ den 
Bericht vom l5oNovember 196B? den der Untersuchungsrichter, 
~er die Stra~sache gegen Viktor M~llner ~eno führte, dem 
Pr~sidentendes Landesgerichtes für, Strafsachen Wien,er­
stattete 0 

Nach diesem Bericht wurde .die Tatsaebs des gegen 
- ' 

V~ktor lvIüllner sen. anhängigen StrafverfahrE?ns (unter An-
fÜhrung des gerichtlichen Aktenzeichens) dem Herrn Landes­
hauptmann von Niederösterreich erstmals am 29oNovember 1966 

anlä~lich eines Ersuchens um Entbindung eines-Zeugen von der 
~erschwiegenheitspflicht zur Kenntnis gebracht. In der Folge 
fand mit Organen des Landes Niederöstepreich ,ein reger 
Schriftverkehr statt, der nach Ansicht des Untersuchungs­
rieht·ers erkennen l~ßt 7 "daß' das L'and Nieder'öst erreich bereits 

. Y.2.E.Zustellung der Anklageschrift Kenntnis von dem Strafver­
fahren gegen Viktor Müllnerseno und' dem diesem Strafver­

fahren zugrunde liegenden Sachverhalt hatte". 

Zu Punkt 2 der Anfrage: 

Alle gesetzlichen Verständigungspflichten in ge­
richtlichen Strafverfahren, also auch die nach § 365 der 
Strafprozeßordnung, wurden in dem von mir hinausgegebenen 
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Rundschreiben vom loFebruar 1968, welches alleh mit Straf­

sachen befaßten Gerichten und Staatsanwaltschaften zlJ.ge­
gangen ist, zur Erleichterung der Handhabung der gesetz-
lichen Yorsc,hriften übersichtlich geordnet festgehalten .. 

Spätestens BU~ ~rundein~r Verständigung nach 
§ 365 der Strafprozeßordnung (die - wie erwähnt - nur vor­
geschrieben ist, wehn Zweifel bestehen, ob der'Geschädigte 
vom stattfindenden Strafverfahren weiß) wird der durch 
eine strafbare Handlung in seinen Rechten Verletzte ,in die 

Lage versetzt~ sich seiner privatrechtlichen Ansprüche we­
gen dem Sirafverfahren anzuschließen und hiedurch Privat-
beteiligter zu werden. Gemäß § 47 AbSa 2 Zo 2 der Straf­

prozeßordnung hat der Privatbeteiligte ein nur ausnahms­
weise zu beschränkerides Recht auf Akteneinsicht, und zwar 
vom Beginn des Strafverfahrens an. Dieses Recht muß der 
Privatbeteiligte in Anspruch nehmen, wenn es ibm nicht ge­
nügt, erst von der Anberaumung der Hauptverhandlung nach 
§ 221 Abs. 1 der Strafprozeßordnung verständigt zu werden, 
und er über den Stand des Strafverfahrens laufend unter­
richtet sein willo 

Gesetzliche Bestimmungen, die den Richter oder 

Staatsanwalt ermächtigen. oder gar verpflichten, zwecks 
räsChe-r'er Geltendmachung und Durchsetzung privatrechtlicber 

Ansprüche durch Gebietskör~erschaften eine andere Vorgangs­
weise einzuhalten als gegenüber geschädigten Privatpersonen, 
besteben nicht. Dahingehende Weisungen zu erteilen, steht 

mir' angesichts des Arto 18 Abso 1 Bo-VG. nicht zu. 

19 D/zember 1968 
Der Bundesminis 
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